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RS UVS Niederösterreich 1993/07/26
Senat-KS-93-020

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.07.1993

Rechtssatz

Durch die Mitteilung, vermutlich selbst mit dem Kraftfahrzeug gefahren zu sein, unter dem Beisatz, daß seiner

Erinnerung nach das Fahrzeug zum fraglichen Zeitpunkt in Wien abgestellt war, ist der Berufungswerber nicht der ihm

durch das Gesetz auferlegten Verp9ichtung nachgekommen, sodaß der Tatbestand der Verwaltungsübertretung nach

§103 Abs2 in objektiver Hinsicht jedenfalls erfüllt ist.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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